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Anlageblatt D 
 
Vorauszahlungen 
 
 I. 1. Der Auftraggeber ist zur Vorauszahlung nur dann verpflichtet, wenn der Auftragnehmer für die bedingte 

Rückzahlungsverpflichtung in Höhe der Vorauszahlung nebst etwa entstehenden Kosten und Zinsen 
eine Sicherheit durch Bürgschaft nach dem auf der Rückseite aufgedruckten Muster * stellt. Der Bürge 
muss dem Auftraggeber genehm sein. Kosten für die vom Auftragnehmer zu stellende Sicherheit dür-
fen dem Auftraggeber in keiner Form berechnet werden. 

 
2. ** Der vorausgezahlte Betrag wird mit dem Preis in folgender Weise verrechnet: 

 
- a) Die Vorauszahlung ist bei den ersten Rechnungen bis zur endgültigen Tilgung voll in Abzug zu 

bringen. 
 Der Auftraggeber wird Vorauszahlungsbürgschaften insoweit freigeben. 
 
- b) Die Vorauszahlung ist auf die nächstfällige Zahlung anzurechnen, soweit damit Leistungen abge-

golten werden, für die eine Vorauszahlung gewährt worden ist. Der Auftraggeber wird Voraus-
zahlungsbürgschaften insoweit freigeben. 

 
- c) *** Die Vorauszahlung wird mit dem Preis in der Weise verrechnet, dass von diesem – oder dem 

auf Teillieferungen entfallenden anteiligen Preis – ein Prozentsatz einbehalten wird, der dem Ver-
hältnis zwischen der Vorauszahlung und dem Gesamtpreis entspricht. Hat die Summe der Rech-
nungen den 1,5-fachen Betrag der gezahlten Vorauszahlung überschritten, werden weitere Rech-
nungen mit dem noch nicht getilgten Teil der Vorauszahlung voll verrechnet. Der Auftraggeber 
wird Vorauszahlungsbürgschaften insoweit freigeben. 

 
3. Etwaige Skonti werden vom vollen Preis der Lieferung oder der Teillieferungen berechnet und von dem 

nach Verrechnung gemäß Ziffer 2 noch zu zahlenden Betrag in Abzug gebracht. 
 

4. Falls und soweit der der Vorauszahlung zugrunde liegende Preis gemindert wird oder der Auftragneh-
mer diesen Auftrag nicht erfüllt, ist er zur Rückzahlung der Vorauszahlung verpflichtet. 

 
II. 1. ** Ist im Auftrag eine Vorauszahlung vereinbart, so beginnt die Zinsverpflichtung bei verzinslicher Vor-

auszahlung bzw. die Berechnung der Zinsgutschrift bei unverzinslicher Vorauszahlung für den voraus-
gezahlten Betrag spätestens 4 Werktage nach dem Tage, an dem der Überweisungsauftrag der Bank 
des Auftraggebers zugeht; sie endet mit Ablauf der Zahlungsfrist für den Rechnungsbetrag, mit dem 
der vorausgezahlte Betrag verrechnet wird. Bei teilweiser Verrechnung erlischt die Zinsverpflichtung 
nur für den verrechneten Teil. Bei Zahlung unter Abzug von Skonti gilt als Ende der Zinsverpflichtung 
der Tag, an dem der übrige Rechnungsbetrag dem Auftragnehmer angewiesen wird. 

 
2. Die Verzinsungspflicht des Absatz 17.1.2 i.V. mit 17.1.8 ZVB gilt für die Zeit eines Lieferverzuges für 

den Teil der Vorauszahlung, der vertraglich mit der verzögerten Leistung zu verrechnen wäre, wobei 
die aus der auftragsbezogenen Verrechnung einer zinslos gewährten Vorauszahlung resultierende Ko-
stenminderung anzurechnen ist. 

 
3. Zu verzinsender Betrag im Sinne der Ziff. 1. und 2. ist die erhaltene Vorauszahlung einschließlich der 

hierauf entfallenden Umsatzsteuer. 
 

4. **** Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber mit der jeweils fälligen Zinszahlung für die 
geleistete Vorauszahlung die hierdurch ersparte Umsatzsteuer in Höhe des nach dem Umsatzsteuer-
recht zum Zeitpunkt der jeweiligen Lieferung oder sonstigen Leistung maßgeblichen Steuersatzes auf 
den fälligen Zinsbetrag gutzubringen. 

 
5. Ist im Auftrag vereinbart, dass eine unverzinslich gewährte Vorauszahlung auftragsbezogen verrechnet 

wird, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die dabei unter Zugrundelegung des vereinbarten kalku-
latorischen Zinssatzes erzielte Kostenminderung bei Ermittlung der Nettoselbstkosten in voller Höhe in 
Abzug zu bringen. Hierbei ist von der erhaltenen Vorauszahlung einschließlich der hierauf entfallenden 
Umsatzsteuer auszugehen. Für Beginn und Ende der Berechnung der Zinsgutschrift gilt Ziff. II. 1. ent-
sprechend. 

 
 
 
 
 

* Formulare für Bürgschaftserklärungen sind beim Auftraggeber unter der Bezeichnung “BAAINBw-B 097“ 
erhältlich. 

** Gilt nur bei Selbstkostenpreisen, bei Marktpreisen gelten die jeweils marktüblichen Bedingungen. 
*** Die 3. Alternative kommt immer dann zur Anwendung, wenn eine der beiden anderen Alternativen nicht ver-

einbart werden kann. 
**** Gilt nur bei von Anfang an verzinslichen Vorauszahlungen. 
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